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E n t s chI i e ß u n 9 

des Nationalrates vom 10. Mai 1988 

anläßlich der Verhandlung des Berichtes des Verfassungs

ausschusses über ein Volksbegehren (238 der Beila-

gen): Bundesverfassungsgesetz für Leistung und Gerechtigkeit - gegen Partei

buchwirtschaft und Privilegien, über den Antrag 70/A der Abgeordneten 

Mag. Geyer und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Unver

einbarkeitsgesetz 1983 geändert wird, über die Petition Nr. 17 der Aktions

gemeinschaft für einen wirksamen Privilegienabbau, IIFür Leistung und 

Gerechtigkeit - gegen Parteibuchwirtschaft und Privilegienll
, überreicht von 

dem Abgeordneten Dr. Haider sowie über die Petition Nr. 21, überreicht von 

dem Abgeordneten Karas, betreffend das JVP-Volks-Begehren IIFür Leistung 

und Gerechtigkeit - gegen Privilegien ll 

(556 der Beilagen) 

Der Bundesminister fUr wirtschaftliche Ange
legenheiten wird ersucht, objektive Richtlinien fUr 
die Vergabe der Kunst- und Gebrauchsgegen
stände der Mobilienverwaltung zu erlassen. Gleich
zeitig wäre vorzusehen, daß fUr die Überlassung 
und Nutzung der Ge~enstände der Mobilienver
waltung eine angemessene NutzungsgebUhr einge
hoben wird. 
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